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i JrJoseph / von GOkkes Gnaden erwählter Römischer Kayser / zu allen Zei-
eteir Mehrer deß Reichs / in Germanien / zu Hunganr / Böheim / Dalmanen /

Eroanen / Sclavonien / rc. König / Ertzhertzog zuOesiereich / Hertzog zu
Burgund/Skeycr / Körnten / Eraiir und Würeenberg / Grafzn Tyroi und Görtz/rc .
entbieten / und thun klind und zu wissen jedermanniglich / wie dann ohne dem allen be¬
kannt seyn wird / welchergcstalten noch zu Lebzeiten Sr Majest . und Lbd. Unsershoch -
^eehrkst - und gcliebkesten Herrn Vattem / WeylandKayscrSl . LOk0I . OI , höchstfte -
kigster Gcdachtnüß / durch öffentliche Briefe und Patenten unterm funffzehenden Mo- -
rrars - Lag Junii/ ^ nao siebenzehenhundertund drey / zu wieder Erhebnmd BrftfiigunK
deßLrechrs und allgemeinenOommercü,das Inültutum eines Lsncv ei ' irgesirhrrund
pl omuiA' rt worden ist / allermaffen man sich auch biß claw mit allem Cyffer und
xlicarion beflissen hat / sochanes Inlilturum in seinen vollkommenen Stand zu setzen/
zumahlen es sich aber hauptsächlich an Lerne geflossen / daß einerseits die dem angezielten

brechen worden / oder nicht zum Lss - Ugebrachchabeu werden können : und anderseits
m dem Werck selbflen eine solche Sicherheit äen äerim worden ist / bey welcher nicht
allein durch klare verläßliche und unfehlbar « Lunäos das lnükmum deß gedachten
Lairco wohl gegründet / und Wider alle immermöglichst vorsehende klsncÄkneim ver¬
wahret seyn möchte . Allermaffen Wir von selbsten Unsers darunter v- rflrenden
Dienstes und Interesse halberdaraufzu sehen haben / sondern damit auch ein jeder
Orcclikor , ohne daß er ob die kunär des lnttitmi sicher / oder unsicher seyen / sich be¬
kümmern / wohl aber / und vielmehrKraffk dcr m ipso Inssiemo , und dessen Natur
und Eigenschafft stehenden re ^ en Laranrie - ohne ferneres Nachdenken trauen
Larffund kan / des Seinigen allezeit und abkolure versichert ist / wie solches nicht wohl
verläßlicher geschehen kan / als wann ein notorie accre ^mrtes Oorpus Qvile , oder
Oommumtät sich dem bey dem RancointeressrtenLrecjitorl vor das/was er zu for¬
dern hat / nach Art und Weise / wie hiemächst folgen wird / nicht nur als 6- rrant und

Bürge / sondern auch als wahrer Schuldner und Zahler Mren / und veroWßirm
thut . Solchcmnach und aufbeschehene reiffe Berachschlagung / wie es eine so wich¬
tige / die Wohlfarch der Uns von GOtt anvertrauten Königreiche und krovmtzer »
nicht weniger / als den bey Fremden erforderlichen / im Recht der Naeur / und aller
Nölcker fuuäircel , Trau und und Glauben coacexnirenb « Sache erheischen thu «/

haben



habm Wir zur Fortsetzung und ?sr5 - S! oN- rung des mit einem sowohl bedachten
und allgemeinen nutzbaren AWen gcftsien L- mco- lnliiruü die KsUiücir- Vcrbesser -
rmdVeststellung desselben dHm angetragen / und gnädigst rekolvirt und befohlen /
daß mit Unserer Haupk - und Residentz - Stadt Wieny die Handlung gepflogen / und
sf'bigcr curette -rs ein genügsamer Betrag an solchen Renken und Beföhlen / welche
ihr nach allen Umstanden beliebig und dem Vorhaben aäse - gmrt fcyn / eingeräumt /
und zum Eigenthum übergeben/anderseits aber / und zugleich selbige verbunden / und-
dahin schuldig erklärt werden möge / daß siegemeine Stadt Wienn locö dessen/ so sieUns vor solche an sie rmnskente und csclirke Renken und Gefällc zu bezahlen / und gut
tu machen hätte / diejenige Oeüks - Posten / fo von Unserer Hof - Cammer an dieselberns verwiesen worden/übernehmen und accsprircn / Uns und Unser Lrarium derevt -
yalbcn verwetten / und die Bezahlung s6 mociü undmfolchen ' l ' erminen / wie hie«
nächst stehend zu sehen seyn wird / leisten / oder m c- üu m der nicht Bezahlung ( so doch
mchk zu sörchken ist ) sich allen Lxecucionen / welche von dem Richter gegen einem
Schuldner / der nicht zahlen thut / verhcngk / und vorgenommen können werden / lüb -
mittiren solle. Nachdeine nun Unsere gnädigste Intention ihren LFeü erreicht / und
gemeine Stadt Wienn / Krassk deß zwischen Unserm - kr ^rio und ihr darüber aufge «
rlchtetenordentlichen Lomraüs/sich dahin eingelassen / und vcrbmidcn hak / daß die-
We alle vonUnfererKäyferl . Hof- Cammer ihr ordentliche anweisende undvonihr
übernehmend « Schulden oder Anweisungen in denen zwischen Unserem Lrario und
den, creclitorsverglichenen / und aufs längste sunffzchenjährigcn 7- ermiuen bezah¬
len / und das biß auf seine völlige Lxcinüion h achende capiml pro ram mikfünffpsr« emo ver - mt - r - Mven wolle / wie solches vcrnrög eines von UirsererKäyserl . Hof -
Cammer mit der Parthey abgehandelten / und darauf denen von Wienn Hinüber ae-
benden Zahlungs- Emwurffeinhalteir seyn wird .

, , Golchemnach / rurd mit Unserer gnädigsten Genchmhalmng und ^ miücation ,
«elchc Wir hierdurch zu jedermanns Wissen / und bester Sicherheit kund thun / wird

I. GemeincScadk Wienndcnvorberühmr Massen purikcirt - verbessert und fest¬
gestellten Lancodergestalten fortführen / und mit allem/was darzu erfordert wird / be¬
stellen / daß sie einem jeden cr - rlitori , welcher einerseits von UkrsererKayferl . Hof -
Cammer al» diesen kanco verwiese ! : und - iliZnirt / und anderseits von gemeiner Stadt
übernommen und scceprirt wird / eine förmliche aufsie gemeine Stadt gestellwund
gefertigte OdliALtioK ohne lax aushändigen / und mit dem sich vor die / vor dieser
Übernahm an Uns und Unser Lrarium zu fordern gehabte Schuld / als Schuldner
und Zahler bekennen / darstellen und verbindlich machen kan und solle; um Uns / und
Unser Lranum dardurch der ob sich gehabten Schuldigkeit und OdliZaciou zu ent¬
heben / wrd stattUnser zu zahlen / mich,! , Uns in den Stand zn setzen/ daß Wir fürders -
hm ( an statt Mr vorhero Schuldnerzewest ) wann es auf unverhofften Fall erfor¬
derlich wäre/da ncmlich die Stadt diesem Iniiituro nicht nachleben thäte / und in Be -
sahümg der übernommenen Schulden senmig wäre / Unser höchstes Richterliches
AM / durch die zu solchem Ende nachfolgender Massen gnädigst angeordnete Ospura -

rion .



Hm»: selbst dahin gelegt / odervonandemauf sie sNZmrt / gin ?r / oder eeclirk ws»-
den/bey diesem Lancohabm / so sollen dieselbe / bey etwa abbrechenden Krieg /
und öffentlicher Fcindschaff rnit ihrer Nation >oder Herrschaff / von der sonst zuG -
folgenpflegenden ^pprsKsnsioiiodereonKLarioll der vonfemdlichen Unterchanen
im Land befindlicher Güchcr eximire und nie anWfochken/ sondern alle auf diesem
Wienerischen Lanco ligende Lapiralim / sie gehören Feind oder Freund zu / m glcp
cher Sicherheitsure Lc kaLL je und allezcikgchalten werden .

X. Über diesedem airziehlenden Lanco gnädigst ertheilte Ordnungen / ?rivr -
jsßiaund ?rgeroZÄtiven extenciirt sich Unsere vor das allgemeine Beste/ftrr dicWok -
fahn Unserer Unterthanen / und vor die Handhabung deß /durch auß - und inheimi -
schen creäit , recht fest zusetzen und zrr seiner Vollkommenheit zu bringen / bedachten
kanco tragende Sorgfalt in gegenwärtigen Labn auch dahin/daß Wir gemcinrStadr
noch ante Publicationen : dieses Diplomatis der ihr / soviel die vonslnserem Lra -
rio an sie kommende Bczahlungs - Posten betragen / und erfordern mögen / benötig¬
ter kunäorum unöRenthen halber / zu ihrem saktsamen Genügen sicher und richtig ge¬
stellt haben ; Zumchlen ihr der Stadt auch nicht obligen thut / einiges Debirum von
Unserem Lrario ab - und über sich zu nehmen / und sich darfür / als Schuldner und
Zahler zu verbinden / wann sie sich nicht , verläßlich im Stand befindet / was sie über¬
nimmt / zahlen zu können / dann nach einmal geschehener Übernahm deß Oreäitoris ,
und darfür außgcfertigter Obligation zu Behuffder Stadt keine Lxcepnon mehr gel¬
ten / sondern derOreäiror , welcher das Semige sodann an gemeine Scadc und nim»
mer an Unser Lrarium fordern soll undkan / gegen dieselbe alles suä hat / was einem
Qre6itori an seinen Debitor «! » vigoro obli §ationi8 zustehen und competiren
Hm ; Ferners/und

XI . Über dieses haben Wir aufrmkcrchanigstes Anlangen allhiesigergemeiner
Stadt gnädigst gewiliiGt / daß eine zulängliche Obsicht veranstaltet werde / damit in
Abzahlung deren ^ reNtorum solchergestalcen / wie es das Haupt - Absehen dieses
lnüimii lind M sich selbst dieluliiria particulari8 inter Orestitorem Lc Debita -
rsm erfordert / beständig gehandelt und proceclirk werden möge. Au weichern Ende

XII . Wir pro Inlpsüione Lc suäicio alles dessen / was sowohlcn in die
Beobachtung und klanmeyentzdeß Wercks selbsten/als in die Entscheidung der ek-
wavorkommenden Strittigkeiten fallen mag / eine Deputation aus Unserer alihiesigev
Regierung und Canmm ( welche ohne dem das korum compstensist / von dem«
gemeine Stadt aÜhicrinsurisöiQionalibW Lc suckciajibuZ , wo UnserLandsfürst -
ljches lntsress « mic unrerlanffec / öspsnäirk ) gnädigst angeordnet/und selbige dahin
befelcht und amboriLrk haben / anordnen auch und befehlen gnädigist hiemic / daß
diese Deputation zwar in diesen der gemeiner : Stadt Wienn Lsnco , rmd dessen Oak-
ta die Hände keineswegs schlagen / oder aufeinigerley Weise damit Mpomren / son¬
dern die Stadt darmie als mitihrem Eigenthum für fich/wie sie es in allen ihren Osco -
Nomici «, als Ober - Cammer - Amt / Pupillen - Raich - Lammer / und dergleichenGeld-
urw Raich - Aembtemchttt/ gewähren lassen sollen ; Es wäre dann Sach / daß bey
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diesem 8Eo , AM Nachtheil deß affgettmnett Oreclik - ; , und wrded das Aufkommen
dieses Inüituti ( als in welchem nicht nur das Brivarum , sondern das kudlicum selb-
fien aus vielfältig erheblich «: Ursachen imsressm ist ) etwas Widriges gehandlee
würde / aufwelchenohnverhoffenden Fall der Depuraüon zustehen solle / dem aifchei -
neuden Übel mit aller erforderlichen Emsigkeit nachzuschauen / doch allezeit / und be¬
ständig von aller Veränderung / Hinwegnehmung / oder Zuruckgebung deren von
Unserm Lrario gemeiner Stadt eingehändigten Gefallen und Einkünften völlig ab -
ÜlLkirende . Wie dann vielmehr / wann gemeine Stadt allhier in besagten ihr csöire
und zugeeigneten kunäi5 , Gefällcn und Renchcn / von wem es immer seyn mag/eini¬
ger Emgriff / Nachtheil oder Schaden zugefügt würde/solle diese Dcpuration bemäch¬
tiget seyn / wer recht oder unrechthak / rich zu erkennen / demjenigen Theil / so recht
hat/viZore oKcü , eMcacit - r zu sstittiren / und zu dem/ wasfür recht erkennet wird /
zu verhelfen . Wann zwischen dem Banco und einem Oeäitori ein Zwiefalk oder
Gtrittigkeit sich erheben / und dem Banco von dem creäitore mehr / als er Kraft die¬
ses Oiplomr - tis , und seinervon gemeiner Stadt habender Obligation zu prE - ncli -
ren befugt ist / zugemmhek / oder der Lr e6iror von dem Banco verkürzt werden wölke /
so' solle auch diese Depmaeron dersuosx compewns , und die billiche Außrichmng
ru thun / cum stsrogamins aliarum c ^uarumvis InKantiarum amborilirt seyn ;
Und diß nicht allein IN Sachen zwischen einem Lanco - Orcöitorc und dem Banco" ' sondern auch zwischen zweyen Partheyen / welche über eine Lanco - Post der bc-
fchehencn - MZMticm , oder Oelüon , oder anderer dieses Inüumum , und dem Lan -

> ^ co angehenden Ursachen halber in ein Oomracli - Ionnm gerathen / sie mögen ihrer
Person/MdOKcil , oder sonst eines Habenden Brivilegi ! halber einer andern In -

. klaiitz unterworfen seyn / oder nicht ; AUrrmassen alle solche vor dieser Deputation
I Red und Antwort zu geben schuldig seyn / in suäicio ipO Depstarioniz aber die
! Norhdurffc ganZ Summarie , und zwar so viel thun und möglich / nur mündlich ge¬

handelt / die Handlung von dem Lüuario fleWgaufnokirk / und sogleich darauf der
> Lsmentz gesprochen und publicitt ; Da auch in solchem Fall / oder anderen bey diesem
> kvKltmo oder Banco vorfallenden Smtkigkeittn durch die von der Deputation

schöpfende Erkannmüß ein - oder anderTheil beschwert zu ftynvermeyme / die Beviü -
> on Kante peKe angemeldet / und in calüm talcm die pro - L< contra gehandeke / und
> von dem Euario austnotirte Nokhdurft cum rationibuL tkecitlench also gleich an
- Uns zuHanden Unserer OcstereichischenHof- Cantzley gegeben werden/welche Wir
, dann dahm gnädigst besticht und inKruirt haben/daß sie dergleichen angemeldte Bevi -
> Lonez lmc mors , Lc KepoKtis Omnibus aliis Uns zu Unserm gnädigsten kina ! - Cnt -

schlußvottragcnsolle . Indessen aber wird gleichwol die von demhuclicioDelegato
, geschöpfte Erkanmnüss exequirk / und demjenigen Theil / welcher den Scmentz vor sich^
. erhalten / gegen leistender OautiondaSachuciicirte ( Quantum ausgefolgt werden / und
- hiemik pro 8anüione irrevocabili Kstuirk / daß lud nullo prsetextu , wie der immer
) ersonnen oder erdacht werden mag / keiner Parthey / so bey dieser Lanco - Depumtion
, jtiMcm wird / einiges Moratorium oder Stillstand verwilliget / oder gegebenwer -



LM/ und fskim ' gesZkAê Wwürde/ selWKöoksub - Zc obrsxütiLeHalM/geächteti
Dglich tMzülriz und ohne LifsS seyn solle. Geben m Unsersr Stadt Wienn / den

vier und zwanzigsten Taz vecsmbris , i ' msiebenzeheichimdettund fünfften / Unserer
Weiche des Römischm im sechzehenden / des Hungarischen im neumchendm / und des

Böheimischm im erstenIahre -

Joseph .

Q8

Joh . Fridttich Freyherr
von Seilern .

Phil . Ludw . Graffbon
SinzendorA

^ äM » näatum 8acr « LarLresr ^ l »«
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FranyAmsm Edler Herrv . GtmrLem
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